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1 Ausgangssituation

1.1 Planungswille der Gemeinde Reit im Winkl

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Hotel zur Post" der Gemeinde Reit im Winkl trat
am 10.01.2022 in Kraft und weist im Ortskern der Gemeinde ein Sondergebiet nach
§ 11 BauNVO /4/ mit zwei Baufenstern der Zweckbestimmung "Fremdenverkehr" aus
(vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Bebauungsplan "Hotel zur Post" der Gemeinde Reit im Winkl /31/

Das Baufenster SO 1 umfasst dabei die Grundstücke Fl. Nrn. 9/9, 9/10, 11/3 und 12 der
Gemarkung Reit im Winkl und schafft die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Errichtung einer bis zu viergeschossigen Hotelanlage mit Wellnessbereich und Einrich-
tungen für gastronomische Zwecke. Dadurch soll eine gehobene , zeitgemäße touris-
tische Beherbergungsmöglichkeit im Ortskern von Reit im Winkl entstehen.

Seit dem Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurden auf Wunsch
des zukünftigen Hotelbetreibers Umplanungen vorgenommen, die im Wesentlichen den
Eingangsbereich und die Gastronomieflächen (Restaurants und Freisitzfläche) sowie die
Grundrisse einzelner Gästezimmer betreffen /33/. Aus der damit verbundenen Änderung
der Vorhaben- und Erschließungspläne ergibt sich die Notwendigkeit, das Bauleitplan-
verfahren erneut anzustoßen und das im Rahmen des originären Verfahrens angefertigte
schalltechnische Gutachten /31/ entsprechend fortzuschreiben.
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Das Baufenster SO 2 im Norden des Geltungsbereichs beinhaltet die Grundstücke
Fl. Nrn. 11/4, 11/8 und 12/7 auf denen sich die Hotelpension "Edelweiß" sowie ein baulich
damit verbundenes Wohnhaus befinden, die zukünftig gemeinsam als Wohnheim für
Hotelpersonal genutzt werden sollen. Den Bewohnern stehen hier Stellplätze in der
bestehenden Tiefgarage sowie oberirdische Stellplätze als Parkmöglichkeiten zur
Verfügung. Diese innerhalb des Baufensters SO 2 vorgesehene Nutzung ist von den zuvor
beschriebenen Änderungen unberührt.

1.2 Ortslage und Nachbarschaft

Das Plangebiet befindet sich im Norden von Reit im Winkl. Im Osten wird das Plangebiet
durch die Straße "Am Grünbühel" und im Süden durch den "Hausbachweg" begrenzt.
Schutzbedürftige Wohnnutzungen grenzen sowohl nördlich, östlich, südlich als auch
westlich an das Plangebiet an. Unmittelbar im Südosten befindet sich die Pfarrkirche
St. Pankratius (vgl. Abbildung 2):

Abbildung 2: Luftbild /30/ mit Eintragung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Hotel zur
Post" der Gemeinde Reit im Winkl

 Geltungsbereich
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1.3 Bauplanungsrechtliche Situation

Der Bebauungsplan "Hotel zur Post" weist ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
"Fremdenverkehr" aus (vgl. Kapitel 1.1). Die in Kapitel 1.2 beschriebenen Wohnnutzungen
befinden sich nach Auskunft der Gemeinde Reit im Winkl /24/ nicht im Geltungsbereich
einer verbindlichen Bauleitplanung.

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Reit im Winkl /23/ werden das Plangebiet sowie
Planungsumfeld wie folgt dargestellt:

Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Reit im Winkl /23/

 Geltungsbereich
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2 Aufgabenstellung

Ziel des Gutachtens ist es, die durch den Betrieb der im Baufeld SO 1 geplanten Hotel-
anlage an den maßgeblichen Immissionsorten in der schutzbedürftigen Nachbarschaft
zu erwartende anlagenbezogene Lärmbelastung zu prognostizieren. Über einen Ver-
gleich der ermittelten Beurteilungspegel mit den Orientierungswerten der DIN 18005 bzw.
den Immissionsrichtwerten der TA Lärm soll die Verträglichkeit des Vorhabens mit dem
Anspruch der Nachbarschaft auf Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche überprüft werden.

Die für eine Einhaltung der Schallschutzziele gegebenenfalls notwendigen technischen,
baulichen, organisatorischen und planerischen Schallschutzmaßnahmen bzw. Auflagen
werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber entwickelt und als Vorschläge zur
textlichen und/oder planlichen Festsetzung im Bebauungsplan bzw. zur Aufnahme in die
Genehmigung formuliert.

Anmerkung zur Aufgabenstellung: Da die im Baufenster SO 2 vorgesehene Nutzung von
den Änderungen der Vorhaben- und Erschließungspläne unberührt ist, kann die in der
zuletzt angefertigten Begutachtung /31/ noch enthaltene Beurteilung der Geräuschent-
wicklungen des in diesem Baufenster stattfindenden Parkverkehrs des Personalwohn-
heims in der vorliegenden Begutachtung entfallen.
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3 Anforderungen an den Schallschutz

3.1 Lärmschutz in der Bauleitplanung

Für städtebauliche Planungen empfiehlt das Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 /2/ schall-
technische Orientierungswerte (OW), deren Einhaltung im Bereich schutzbedürftiger
Nutzungen als "sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im
Städtebau" aufzufassen sind. Diese Orientierungswerte sollen nach geltendem und prak-
tiziertem Bauplanungsrecht an den maßgeblichen Immissionsorten im Freien eingehalten
oder besser unterschritten werden, um schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Geräusche vorzubeugen und die mit der Eigenart des Baugebiets verbundene Erwartung
auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.

Für Immissionsorte in Sondergebieten sind keine exakt definierten Orientierungswerte fest-
gelegt, weil deren Schutzbedürftigkeit umgekehrt aus den städtebaulichen Strukturen
abzuleiten und im Bebauungsplan festzulegen ist:

Orientierungswerte OW der DIN 18005 [dB(A)]
Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm (sowie vergleichbare) WA MI SO
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 59 64 45 - 65
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 49 54 35 - 65

WA: ................. allgemeines Wohngebiet
MI:................... Mischgebiet
SO: .................. Sondergebiet

3.2 Die Bedeutung der TA Lärm in der Bauleitplanung

Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen in der Bauleitplanung ein zweckmäßiges
Äquivalent zu den in der Regel gleich lautenden Immissionsrichtwerten (IRW) der Sechs-
ten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm) /9/ dar.

Die TA Lärm gilt für genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anla-
gen, die dem zweiten Teil des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen
(mit den unter Nr. 1 aufgeführten Ausnahmen) und wird üblicherweise als normkonkreti-
sierende Verwaltungsvorschrift zur Beurteilung von Geräuschen gewerblicher Anlagen in
Genehmigungsverfahren und bei Beschwerdefällen herangezogen. Demzufolge wer-
den die Berechnungsverfahren und Beurteilungskriterien der TA Lärm regelmäßig und
sinnvollerweise bereits im Rahmen der Bauleitplanung für die Beurteilung von Anlagen-
geräuschen angewandt, um bereits im Vorfeld die lärmimmissionsschutzrechtliche Kon-
fliktfreiheit abzusichern.

Nach den Regelungen der TA Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Geräusche dann sichergestellt, wenn alle Anlagen, die in den Anwendungsbe-
reich der TA Lärm fallen, im Einwirkungsbereich schutzbedürftiger Nutzungen in der
Summenwirkung Beurteilungspegel bewirken, die an den maßgeblichen Immissionsorten
im Freien die in Nr. 6.1 der TA Lärm genannten Immissionsrichtwerte einhalten oder
unterschreiten.
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Die Beurteilungszeiten sind identisch mit denen der DIN 18005, allerdings greift die
TA Lärm zur Bewertung nächtlicher Geräuschimmissionen die ungünstigste volle Stunde
aus der gesamten Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr heraus. Nach den Vorgaben
der TA Lärm gelten die Immissionsrichtwerte auch dann als verletzt, wenn einzelne kurz-
zeitige Pegelmaxima die nicht reduzierten Immissionsrichtwerte tagsüber um mehr als
30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) übertreffen (Spitzenpegelkriterium):

Schallschutzanforderungen nach TA Lärm
Immissionsrichtwerte [dB(A)] WA MI SO1

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 55 60 /
Ungünstigste volle Nachtstunde 40 45 /
Zulässige Spitzenpegel [dB(A)] WA MI SO
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 85 90 /
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 60 65 /

WA: ................. allgemeines Wohngebiet
MI:................... Mischgebiet
SO: .................. Sondergebiet

Für Immissionsorte mit der Einstufung eines allgemeinen Wohngebiets oder höher ist ge-
mäß Nr. 6.5 der TA Lärm ein Pegelzuschlag KR = 6 dB für Geräusche zu vergeben, die
während Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit auftreten. Diese sogenannten Ruhe-
zeiten gestalten sich folgendermaßen:

Ruhezeiten nach TA Lärm

An Werktagen
6:00 bis 7:00 Uhr

20:00 bis 22:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen
6:00 bis 9:00 Uhr

13:00 bis 15:00 Uhr
20:00 bis 22:00 Uhr

An Immissionsorten in der schutzbedürftigen Nachbarschaft ist auf tatsächliche oder
rechtlich zulässige anlagenbedingte Geräuschvorbelastungen Lvor durch im Umfeld
ansässige Betriebe Rücksicht zu nehmen, d.h. die im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans vorgesehene Anlage (hier: Hotel) darf die vorgenannten Orientierungs- respektive
Immissionsrichtwerte unter Umständen nicht alleine ausschöpfen. Das Maß der notwen-
digen Orientierungs- bzw. Richtwertunterschreitung durch die Zusatzbelastung Lzus richtet
sich nach der Höhe der jeweiligen Vorbelastungspegel, die in der Regel qualifiziert zu
ermitteln sind.

Gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 6 der TA Lärm kann diese explizite Ermittlung der Vorbelastung
entfallen, wenn der Nachweis geführt wird, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer
Inbetriebnahme nicht relevant im Sinne von Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA Lärm zu einer Über-
schreitung der o.g. Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte beitragen wird.

1 In der TA Lärm sind für die Gebietsart "Sondergebiet nach § 11 BauNVO" keine Immissionsrichtwerte definiert.
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Unterschreitet die von der zu beurteilenden Anlage (hier: Hotelanlage im Baufenster SO 1
des untersuchungsgegenständlichen Bebauungsplans) ausgehende Zusatzbelastung
die o.g. Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten
um mindestens 6 dB(A), so ist gemäß Nr. 3.2.1, Abs. 2 der TA Lärm im Regelfall davon
auszugehen, dass

"... der Immissionsbeitrag des geplanten Vorhabens im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht
relevant anzusehen ist."

Mit Blick auf die Ortslage (vgl. Kapitel 1.2) und die sonstigen gewerblichen Nutzungen im
Planungsumfeld (überwiegend fremdenverkehrstypische Nutzungen wie Restaurants,
Pensionen oder Hotels) deren Geräuschentwicklungen auf die nachfolgend in Kapitel 3.3
vorgestellten Immissionsorte einwirken, ist nach Ansicht des Verfassers nicht davon auszu-
gehen, dass an diesen Immissionsorten ein Grad der Geräuschimmissionsbelastung
erreicht sein könnte, bei dem ein zusätzlicher – die Orientierungs- bzw. Immissionsricht-
werte um 6 dB(A) unterschreitender – Immissionsbeitrag nicht mehr mit dem Gesetzes-
zweck von § 1 BImSchG vereinbar wäre. Die Regelvermutung von Abs. 2 Satz 2 der
Nr. 3.2.1 der TA Lärm kann nach dem Dafürhalten des Verfassers somit angewandt
werden.
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3.3 Maßgebliche Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

Maßgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm liegen entweder:

o "bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Ge-
räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109..."

oder

o "bei unbebauten Flächen, oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen
Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau-
und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen."

Als schutzbedürftig benennt die DIN 4109 /3/ insbesondere Aufenthaltsräume wie Wohn-
räume einschließlich Wohndielen, Schlafräume, Unterrichtsräume und Büroräume. Als
nicht schutzbedürftig werden üblicherweise Küchen, Bäder, Abstellräume und Treppen-
häuser angesehen, weil diese Räume nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen
vorgesehen sind.

Unter den vorliegenden Randbedingungen sowie unter Berücksichtigung der Erkennt-
nisse der Ortseinsicht /22/, werden für die Betrachtung der anlagenbezogenen
Geräuschentwicklungen der Hotelanlage im Baufenster SO 1 die folgenden Immissions-
orte IO in deren schutzbedürftiger Nachbarschaft gewählt (vgl. Abbildung 4 bis
Abbildung 10):

IO 1 (MI): .........Wohnhaus "Hausbachweg 1", Fl.Nr. 77; hI ~ 5,5 m2

IO 2 (MI): .........Wohnhaus "Hausbachweg 2", Fl.Nr. 79; hI ~ 5,5 m
IO 3 (MI): .........Wohnhaus "Hausbachweg 2a", Fl.Nr. 12/5; hI ~ 5,5 m
IO 4 (SO): .........Zukünftiges Personalwohnheim "Am Grünbühel 1", Fl.Nr. 11/4; hI ~ 8,5 m
IO 5.1 (MI): ......Wohnhaus "Kirchplatz 8", Fl.Nr. 17; hI ~ 5,5 m
IO 5.2 (MI): ......Wohnhaus "Kirchplatz 8", Fl.Nr. 17; hI ~ 5,5 m
IO 6 (MI): .........Wohnhaus "Kirchplatz 6", Fl.Nr. 75; hI ~ 8,5 m

2 Die Höhe der Immissionsorte IO wird aus den Erkenntnissen der Ortseinsicht /22/ konservativ abgeschätzt.
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Abbildung 4: Lageplan mit Darstellung der Immissionsorte (IO)
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Abbildung 5: "Hausbachweg 1"; Immissionsort IO 1

Abbildung 6: "Hausbachweg 2"; Immissionsort IO 2

Abbildung 7: "Hausbachweg 2a", Immissionsort IO 3

IO 1

IO 2

IO 3
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Abbildung 8: "Am Grünbühel 1", Immissionsort IO 4

Abbildung 9: "Kirchplatz 8"; Immissionsorte IO 5.1 und IO 5.2

Abbildung 10: "Kirchplatz 6", Immissionsort IO 6

IO 4

IO 5.2

IO 5.1

IO 6



Projekt: RIW-5139-02 / 5139-02_E02 vom 26.05.2023 Seite 14 von 46

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
Beratende Ingenieure

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Da nach den fernmündlichen Informationen der Gemeinde Reit im Winkl /24/ kein
rechtsgültiger Bebauungsplan existiert, welcher nach Nr. 6.6 der TA Lärm die Zuordnung
der maßgeblichen Immissionsorte IO 1 bis IO 3 sowie IO 5 und IO 6 zu Gebieten nach
Nr. 6.1 der TA Lärm regeln würde, erfolgt die Einstufung der Schutzbedürftigkeit dieser
Immissionsorte vor unzulässigen Lärmimmissionen – in Abstimmung mit der Gemeinde Reit
im Winkl /24/ – konform zur vor Ort tatsächlich vorhandenen Nutzungsstruktur als Misch-
gebiet (MI).

Der Anspruch schutzbedürftiger Nutzungen vor Lärm in Sondergebieten ist in den ein-
schlägigen Rechtsvorschriften nicht starr geregelt, sondern richtet sich nach der im Ge-
biet vorgesehenen Nutzung (vgl. auch Kapitel 3.1). Mit Blick auf die geplante Misch-
nutzung aus Wohnen (Personalwohnheim; SO 2) und Gewerbe (Hotelanlage; SO 1) soll
den Immissionsorten innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (hier: IO 4) der
Schutzanspruch eines Mischgebiets (MI) nach § 6 BauNVO zugestanden werden.
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4 Emissionsprognose

4.1 Betriebscharakteristik der Hotelanlage

Als Basis für die schalltechnische Begutachtung dienen neben den verfügbaren Planun-
terlagen /21, 33, 35/ und Angaben der zuständigen Fachplaner /27/ insbesondere die in
der bis dato aktuellsten Fassung des im Rahmen der gegenständlichen Bauleitplanung
angefertigten schalltechnischen Gutachtens /31/ enthaltenen Angaben zur Betriebs-
charakteristik, die nach dem Kenntnisstand des Verfassers Bestandteil des Durchführungs-
vertrages wurden und die nach den vorliegenden Informationen der Auftraggeber-
schaft /34/ mit vereinzelten Ausnahmen auch weiterhin Gültigkeit haben. Zudem wird auf
die aus der Ortseinsicht gewonnenen Erkenntnisse /22/ zurückgegriffen.

Kurzzusammenfassung der lärmschutzfachlich relevanten Änderungen in den Vorhaben-
und Erschließungsplänen:

 Verlegung des Eingangs- und Empfangsbereichs aus dem zentralen Bereich in den
westlichen Baukörper; der bisher dort vorgesehene Verkaufsbereich entfällt

 Damit einhergehend: Verlegung der Vorfahrt zum Eingangsbereich nach Westen,
sodass anschließend eine direkte Abfahrt in die Tiefgarage möglich ist

 Vergrößerung der Freisitzfläche nach Westen

 Vergrößerung der Restaurantfläche im Inneren (sowie Aufteilung auf zwei Bereiche
(Restaurant / Fine-Dining); die Restaurants sind dabei primär aber nicht ausschließ-
lich für Hotelgäste vorgesehen (bereits bei einer ca. 80-prozentigen Auslastung des
Hotels sind in den Abendstundenkeine Kapazitäten für externe Gäste mehr vor-
handen)

Weitere Änderungen in der Betriebscharakteristik im Vergleich zu dem bisherigen schall-
technischen Gutachten /31/ sind farblich hervorgehoben.

o Betriebstyp: Hotel mit Wellnessbereich und Gastronomiebetrieb mit Freisitz

o Allgemeines: ca. 150-155 Zimmer mit max. 350 Betten (einschl. Kinderbetten)

o Betriebs- bzw. Nutzungszeiten:

 Freisitz: Montag bis Sonntag von max. 7:00 bis 21:30 Uhr

 Wellnessbereich: Montag bis Sonntag von max. 7:00 bis 21:30 Uhr

 Hotel-Rezeption: durchgängig besetzt

o Nutzung des Freisitzes und der Restaurants auch durch externe Gäste

o Park- und Fahrverkehr:

 Tiefgarage mit 142 Stellplätzen für Hotelgäste und Restaurantbesucher (natürliche
Belüftung über Kellerschächte)

 Eingehauste Zufahrt im Westen der Hotelanlage

 Nachts ist gemäß den Angaben und Erfahrungswerten des Betreibers sowie mit
Blick auf die Gäste- und Nutzungsstruktur (gehobenes Wellnesshotel mit 4-5* für
längere Aufenthalte; kein ständiger Wechsel der Zimmerbelegung; Check-Ins oder
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Check-Outs nachts lediglich in vereinzelten Ausnahmefällen) mit bis zu drei Fahr-
zeugbewegungen während der ungünstigsten vollen Nachtstunde zu rechnen

 Parkplatz im Norden mit insgesamt 12 Stellplätzen (Nutzung nur zur Tagzeit):
Fahrweg gepflastert

 Parkplatz im Südwesten mit 15 Stellplätzen (Kurzzeitparkplätze zur Tagzeit): Fahrweg
gepflastert

 Vorfahrt zum Haupteingang (Fahrweg gepflastert): Nutzung zum Check-In durch
ca. 10 % der Hotelgäste; anschließend direkte Abfahrt in die Tiefgarage

 Kein vermehrtes Anfahren von Gästen mit Omnibussen; vereinzelte Anfahrten
(max. ein Omnibus pro Tag) im Bereich vor dem Haupteingang

o Außenbereiche:

 Ca. 670 m² große Freisitzfläche im Süden mit bis zu 300 Sitzplätzen

 Wellnessbereich im Nordwesten

o Lieferzone im Nordosten an eigenes Nebengebäude

o Anlieferung von Verbrauchswaren (Lebensmittel, Getränke, Wäsche, etc.):

 max. 1 Lkw-Anfahrt, teilweise mit Kühlaggregat

 max. 1 Kleintransporter-Anfahrt

 Anlieferung ausschließlich während der Tagzeit

 Be- und Entladung von Rollcontainern (max. 3 pro Tag; z.B. Wäsche)

 Be- und Entladung mittels Hubwagen (max.1 Palette pro Tag; z.B. Getränke)

 Einsatz schalltechnisch optimierter Rollcontainer mit gummierten Reifen sowie
geräuscharmer Lkw-Kühlaggregate

o Sonstiges:

 keine Rest- bzw. Wertstoffcontainer

 keinerlei Musikbeschallung im Freien

 keine besonderen Veranstaltungen mit relevanter Besucheranzahl oder
Musikbeschallung im Gebäudeinneren (z.B. Hochzeitsfeiern mit Live-Musik)

 keine Nutzung der Dachterrasse (begrünt)

o Technische Gebäudeausrüstung:

 Rückkühlwerk (seitlich eingehaust) zwischen dem Nebengebäude und dem Ost-
flügel des Hotels

 Klima-Splitgeräte (EDV und Müllraum) neben dem Rückkühlwerk

 Lüftungstürme mit Außenluft-Ansaugungen im Bereich des nördlichen Parkplatzes

 Lüftungsturm mit Außenluft-Ansaugung im Westen des Grundstücks Fl. Nr. 12

 Eingehauster Trafo westlich der Tiefgaragenabfahrt

 Lüftungsturm mit Fortluft-Ausblasung westlich der Tiefgaragenabfahrt

 Diverse Außenluft-Ansaugungen und Fortluft-Ausblasungen über Dach bzw. über
Außenfassaden
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4.2 Schallquellenübersicht

Aus den Angaben zur Betriebscharakteristik in Kapitel 4.1 werden für die Lärmprognose
die folgenden relevanten mobilen Schallquellen abgeleitet, deren Positionen Abbildung
11 zu entnehmen sind. Die in den nachfolgenden Tabellen sowie in Abbildung 11 und
Abbildung 12 ausgegraut dargestellten Schallquellen wurden unverändert aus der jüngs-
ten Begutachtung der Hotelanlage /31/ übernommen:

Relevante mobile Schallquellen
Kürzel Beschreibung Quelle hE

P1.1 / P1.2 Hotelparkplatz3 FQ 0,5
FP1.1 Fahrweg zu P1.1 LQ 0,5

P2 Kurzzeitparkplatz3 FQ 0,5
T Tiefgarage FQ g. P.
FT Fahrweg Tiefgarage LQ 0,5
H Haupteingang (Stellfläche Vorfahrt) FQ 0,5
FH Fahrweg Haupteingang LQ 0,5
LZ Lieferzone FQ 1,0
VP Verladepunkt PQ 1,0
F Freisitzfläche FQ 1,2
W Wellnessbereich FQ 1,2
O Omnibuszufahrt FQ 1,0

RO Rangierweg Omnibus LQ 1,0

FQ/LQ/PQ: ..... Flächen-/Linien-/Punktschallquelle
hE: ................... Emissionshöhe über Gelände [m]
g. P.: ............... gemäß Planunterlagen /21/

Zusätzlich werden die stationären Schallquellen der technischen Gebäudeausrüstung
berücksichtigt, deren Positionen Abbildung 12 zu entnehmen sind.

Relevante stationäre Schallquellen
Kürzel Beschreibung Quelle hE

AA (LT) Außenluft-Ansaugung (Lüftungsturm) PQ

g. F.
AA (F) Außenluft-Ansaugung (über Fassade) PQ
FA (LT) Fortluft-Ausblasung (Lüftungsturm) PQ
FA (D) Fortluft-Ausblasung (über Dach) PQ
FA (F) Fortluft-Ausblasung (über Fassade) PQ

KS Klima-Splitgerät PQ 1,0
TR Trafo (eingehaust) FQ 1,5
RK Rückkühler (seitlich eingehaust) FQ 1,4

FQ/PQ: ........... Flächen-/Punktschallquelle
hE: ................... Emissionshöhe über Gelände [m]
g. F.: ................ gemäß Angaben des Fachplanungsbüros /27/

3 Im Vergleich zur bisherigen Begutachtung des Hotelbetriebs /31/ hat sich im Falle der Parkflächen P 1.1 und
P2 lediglich deren Lage bzw. Anordnung geringfügig geändert. Die jeweilige Anzahl der Stellplätze (P 1.1: 8 St.
bzw. P 2: 15 St.) bleibt hingegen unverändert.



Projekt: RIW-5139-02 / 5139-02_E02 vom 26.05.2023 Seite 18 von 46

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
Beratende Ingenieure

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Abbildung 11: Lageplan mit Darstellung der relevanten mobilen Schallquellen

Abbildung 12: Lageplan mit Darstellung der relevanten stationären Schallquellen
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4.3 Emissionsansätze

4.3.1 Tiefgarage und zugehöriger Fahrweg

Den Hotelgästen stehen neben den 15 Kurzzeitstellplätzen im Bereich der Rezeption 142
weitere Stellplätze in der Tiefgarage sowie zwölf oberirdische Stellplätze im Norden der
Hotelanlage zur Verfügung. Die Anzahl der tagsüber auf diesen insgesamt 154 ober- und
unterirdischen Hotelparkplätzen zu erwartenden Fahrbewegungen, lässt sich anhand der
bayerischen Parkplatzlärmstudie /12/ auf Grundlage der Bettenanzahl (350; vgl.
Kapitel 4.1) sowie der in /12/ genannten Anhaltswerte zur Bewegungshäufigkeit N
(Fahrbewegungen je Bezugsgröße und Stunde) für ein Hotel mit mehr als 100 Betten
errechnen:

Hotelparkplätze (gesamt)
Quellenangabe Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage,

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 2007
Bezugsgröße B 350,0 Betten
Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße f 0,5 --
Tagzeit (6-22 Uhr)
Bewegungen je Bezugsgröße u. Stunde N 0,07 --
Fahrzeugbewegungen je Stunde NxB 24,5 --
Fahrzeugbewegungen im Bezugszeitraum 392,0 --

Die nach den Prognoseempfehlungen der Parkplatzlärmstudie ermittelten Fahr-
zeugbewegungen werden prozentual nach Anzahl der Stellplätze wie folgt auf die der
Hotelanlage zuzurechnenden Parkbereiche (ausgenommen Kurzzeitparkplatz) verteilt:

Aufteilung der Fahrzeugbewegungen auf die Parkbereiche
Kürzel Raum Stellplätze NxB
P1.1 Hotelparkplatz (oberirdisch) 8 1,3
P1.2 Hotelparkplatz (oberirdisch) 4 0,6

T Tiefgarage 142 22,6
Gesamt: 154 24,5

NxB: ................ Fahrzeugbewegungen je Stunde

Die Emissionsprognose für die Tiefgarage erfolgt nach den Vorgaben der Parkplatzlärm-
studie /12/ unter Berücksichtigung der in Kapitel 8.3.2 definierten Richtcharakteristik auf
Grundlage der Angaben des zukünftigen Betreibers. Das Tor der Tiefgarage wird dabei
als Flächenschallquelle simuliert, deren flächenbezogener Schallleistungspegel sich
gemäß der Parkplatzlärmstudie über folgende Formel errechnet:

Lw,t" = 50 dB(A) + 10 log (B x N)

Für die Tagzeit resultiert die Anzahl an Fahrzeugbewegungen pro Stunde B x N prozentual
aus der Anzahl an Betten B sowie den Anhaltswerten der Parkplatzlärmstudie für die
Bewegungshäufigkeit N (Pkw-Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) bei Hotels mit
mehr als 100 Betten, wie den Ausführungen eingangs des Kapitels zu entnehmen ist.
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Während der Nachtzeit ist in Anbetracht der Ortslage sowie der vorgesehenen Gäste-
struktur gemäß Betreiberangaben von drei Fahrbewegungen während der ungünstig-
sten vollen Nachtstunde zu rechnen. Zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ist lediglich in Ausnah-
mefällen (wie z. B. nach Staus) mit nächtlichen Anreisen zu rechnen und im näheren
Umfeld der Gemeinde Reit im Winkl sind keine touristischen Ziele oder Ausflugsziele zu
finden, welche zur Nachtzeit ein vermehrtes Verkehrsaufkommen erwarten lassen.

Im Rahmen der Lärmprognose wird eine dem Stand der Lärmminderungstechnik
entsprechende, absorbierende Ausführung der Rampeneinhausung berücksichtigt, die
sich auf -2 dB(A) beläuft. Dementsprechend ergeben sich für das Tor der Tiefgarage die
folgenden flächenbezogenen Schallleistungspegel Lw,t":

Flächenschallquelle Tor Tiefgarage
Schallquellenkürzel TT
Bezugszeitraum B N B x N A Lw,t"
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 350 0,07 22,6 2,0 61,5
Ungünstigste volle Nachtstunde -- -- 3,0 2,0 52,8

B: .................... Bezugsgröße (Anzahl an Betten)
N: .................... Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde)
B x N: .............. Fahrzeugbewegungen je Stunde [Kfz/h]
A: .................... Pegelminderung wegen absorbierender Ausführung der Innenwände [dB(A)]
Lw,t'': ................ Flächenbezogener zeitbewerteter Schallleistungspegel [dB(A)/m²]

Der Fahrweg der Pkw zwischen der Zufahrtsrampe und der Grundstücksausfahrt wird als
Linienschallquelle simuliert, deren Emissionspegel sich nach der Parkplatzlärmstudie /12/
gemäß den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90" /5/ über die Beziehung
LW,t' = Lm,E + 19 dB(A) errechnet, wobei die in Kapitel 8.3.1 der Parkplatzlärmstudie
genannte Geschwindigkeit von 30 km/h angesetzt wird. Während der ungünstigsten
vollen Nachtstunde wird davon ausgegangen, dass eine der drei zu erwartenden Fahr-
bewegungen von einem derjenigen Pkw hervorgerufen wird, der vom Hausbachweg
über den Haupteingang vorfährt, um dort einzuchecken und anschließend in die Tief-
garage abfährt (vgl. Kapitel 4.3.2). Auf dem Fahrweg zwischen Tiefgaragentor und
Hausbachweg werden folglich die verbleibenden zwei Fahrbewegungen angesetzt:

Linienschallquelle Fahrweg Tiefgarage
Kürzel FT
Länge 38 m Fahrbahnsteigung < 5 % %

M vPKW vLKW p Lm,E DStg KStrO* KR LW,t LW,t'
Tagzeit (6-22 Uhr) 22,6 30 -- 0 42,4 0,0 1,5 -- 78,4 62,6
Nachtzeit 2,0 30 -- 0 31,6 0,0 1,5 -- 67,9 52,1

M: Maßgebende stündliche Verkehrsstärke (hier Fahrzeugbewegungen je Stunde N x B) [Kfz/h]
v: Zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Bay. Parkplatzlärmstudie [km/h]
p: maßgebender Lkw-Anteil [%]
Lm,E: Emissionspegel nach RLS-90 [dB(A)]
DStg: Korrektur für Steigungen und Gefälle nach RLS-90 [dB(A)]
KStrO*: Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen nach Parkplatzlärmstudie [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t': Zeitbezogener Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
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4.3.2 Haupteingang (Stellfläche) und zugehöriger Fahrweg

Gemäß den vorliegenden Informationen werden ca. 10 % der Hotelgäste mit dem Pkw
unmittelbar an den Haupteingang vorfahren, um von dort aus einzuchecken. Die damit
einhergehenden Geräuschentwicklungen werden anhand der Bayerischen Parkplatz-
lärmstudie prognostiziert.

Demnach ist mit Verweis auf die Ansätze in Kapitel 4.3.1 auf Grundlage der Bettenanzahl
und der Anhaltswerte der Parkplatzlärmstudie hinsichtlich der Bewegungshäufigkeit N
tagsüber mit 24,5 Fahrbewegungen (Ein- oder Ausparkvorgängen) pro Stunde (bzw. 392
Fahrbewegungen pro Tag) zu rechnen, die von dem Betrieb der Hotelanlage hervor-
gerufen werden. Konform zu den Angaben in Kapitel 4.1 werden 10 % dieser Fahrbe-
wegungen im Bereich vor dem Haupteingang in Ansatz gebracht.

Während der ungünstigsten vollen Nachtstunde wird von der An- und Weiterfahrt eines
Pkw ausgegangen, sodass zwei Fahrbewegungen veranschlagt werden. Dabei werden
die Zuschläge KPA = 0 dB(A) für die Parkplatzart (Besucher- und Mitarbeiterparkplatz)
sowie KI = 4 dB(A) für die Impulshaltigkeit einberechnet.

Flächenschallquelle Haupteingang
Kürzel H
Quellenangabe Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage,

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 2007
Fläche S 60,0 m²
Zuschlag Parkplatzart KPA 0,0 dB(A)
Zuschlag Impulshaltigkeit KI 4,0 dB(A)
Tagzeit (6-22 Uhr)
Ruhezeitenzuschlag KR -- dB(A)
Bewegungen je Bezugsgröße u. Stunde N 1,23 --
Fahrzeugbewegungen je Stunde NxB 2,5 --
Fahrzeugbewegungen im Bezugszeitraum 39,2 --
Zeitbezogener Schallleistungspegel LW,t 70,9 dB(A)
Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel LW,t'' 53,1 dB(A) je m²
Ungünstigste volle Nachtstunde
Bewegungen je Bezugsgröße u. Stunde N 1,00 --
Fahrzeugbewegungen je Stunde NxB 2,0 --
Fahrzeugbewegungen im Bezugszeitraum 2,0 --
Zeitbezogener Schallleistungspegel LW,t 70,0 dB(A)
Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel LW,t'' 52,2 dB(A) je m²
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Für die Zu- und Abfahrt zum Haupteingang und von dort aus weiter zum Tor der
Tiefgarage wird eine entsprechende Linienschallquelle modelliert, deren Emissionspegel
sich analog zur Vorgehensweise in Kapitel 4.3.1 gemäß den RLS -90 errechnen lässt

Linienschallquelle Fahrweg Haupteingang
Kürzel FH
Länge 60,0 m Fahrbahnsteigung < 5 % %

M vPKW vLKW p Lm,E DStg KStrO* KR LW,t LW,t'
Tagzeit (6-22 Uhr) 1,2 30 30 0 29,4 0,0 1,5 -- 67,7 49,9
Nachtzeit 1,0 30 30 0 28,5 0,0 1,5 -- 66,8 49,0

M: Maßgebende stündliche Verkehrsstärke [Kfz/h]
v: Zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Bay. Parkplatzlärmstudie [km/h]
p: maßgebender Lkw-Anteil [%]
Lm,E: Emissionspegel nach RLS-90 [dB(A)]
DStg: Korrektur für Steigungen und Gefälle nach RLS-90 [dB(A)]
KStrO*: Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen nach Parkplatzlärmstudie [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t': Zeitbezogener  Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]



Projekt: RIW-5139-02 / 5139-02_E02 vom 26.05.2023 Seite 23 von 46

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
Beratende Ingenieure

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

4.3.3 Freisitzfläche

Zur Berechnung der Geräuschemissionen der Freisitzfläche werden die Prognoseempfeh-
lungen des Bayerischen Landesamts für Umwelt gemäß /8/ herangezogen (Biergarten-
lärmstudie). In diesen Berechnungsansätzen wird zwischen "lauten" und "leisen" Biergärten
unterschieden. "Laute Biergärten" im Sinne der Studie umfassen große gastronomische
Freischankflächen mit mehr als 300 Sitzplätzen und einer hohen Belegungsdichte von ca.
2 Personen pro Quadratmeter, wodurch ein gesteigerter Grundgeräuschpegel verur-
sacht wird. "Leise Biergärten" im Sinne der Studie umfassen im wesentlichen Speise-
gaststätten mit gedeckten Tischen und Restaurantcharakter.

Auch wenn die vorgenannte Sitzplatzanzahl durch die im Vergleich zur bisherigen Begut-
achtung /31/ deutlich größere Freisitzfläche erreicht werden könnte, kann unter den vor-
liegenden Umständen mit dem einem Hotel der gehobenen Klasse (4-5*) zugehörigen
Restaurantbetrieb, bei dem die Einnahme von Speisen an gedeckten Tischen im
Vordergrund steht sowie der erwartbaren Gästestruktur weiterhin von der Geräusch-
charakteristik eines "leisen Biergartens" und dem damit einhergehenden Schallleistungs-
pegel pro Gast LW,Gast = 63 dB(A) ausgegangen werden.

Für die Berechnungen wird die Annahme getroffen, dass die Freisitzfläche mit
300 Sitzplätzen während der Tagzeit über einen Zeitraum von zehn Stunden vollständig
belegt ist.

Der Impulshaltigkeitszuschlag (KI) lässt sich konform zur VDI-Richtlinie 3770 /10/ über die
Anzahl der gleichzeitig sprechenden Personen (n) für einen angenommenen Sprecher-
anteil von 50 % nach folgender Formel ermitteln, wobei dieser Zuschlag erst ab dem in
der DIN 45645-1 /6/ festgelegten Schwellwert von KI > 2dB(A) einberechnet wird.

KI = 9,5 dB - 4,5 * log(n) dB

Bei Vollbelegung der Freisitzfläche werden in der Nachbarschaft keine einzelnen Gesprä-
che mehr wahrnehmbar sein. Für den Prognosefall kann daher auf die Vergabe eines
Informationshaltigkeitszuschlags (KT) verzichtet werden:

Flächenschallquelle Freisitzfläche - 300 Sitzplätze
Kürzel F
Fläche 670 m²
Tagzeit (6-22 Uhr) LW,Gast N TE KTE KT KI KR LW,t LW,t''
"leiser Biergarten" 63,0 300 10,0 -2,0 0,0 0,0 -- 85,7 57,5

LW,Gast: Schallleistungspegel eines Gastes [dB(A)]
N: Anzahl der Gäste [-]
TE: : Einwirkzeit der Geräuschereignisse [h]
KTE: Pegelzu-/abschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
KT: Informationshaltigkeitszuschlag [dB(A)]
KI: Impulshaltigkeitszuschlag [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t'': Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
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4.3.4 Omnibuszufahrt und Rangierweg Omnibus

In vereinzelten Fällen ist neben der Anfahrt der Hotelgäste mittels eigener Pkw auch die
An- und Abfahrt eines Omnibusses pro Tag möglich. Die damit verbundenen Geräusch-
entwicklungen im Freien werden auf Grundlage der in der Bayerischen Parkplatz-
lärmstudie aufgeführten Schallleistungspegel für die fahr- und standspezifischen
Geräusche abgeschätzt.

Flächenschallquelle Omnibuszufahrt
Kürzel O
Fläche 72 m²
Tagzeit (6-22 Uhr) LW LW'' n TE,i TE,g KTE KR LW,t LW,t''
Bus-Betriebsbremse 102,5 79,9 1 5 5 -40,6 -- 61,9 43,3
Bus-Türenschließen 96,5 73,9 2 5 10 -37,6 -- 58,9 40,3
Bus-Motoranlassen 99,8 77,2 1 5 5 -40,6 -- 59,2 40,6
Bus beschl. Abfahrt 103,5 80,9 1 5 5 -40,6 -- 62,9 44,3
Gesamtsituation -- -- -- -- -- -- -- 67,1 48,5

LW: Schallleistungspegel [dB(A)]
LW'': Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
n: Anzahl der Geräuschereignisse [-]
TE,i: Einwirkzeit des Einzelgeräuschereignisses [sek]
TE,g: Gesamteinwirkzeit [sek]
KTE: Pegelzu-/abschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t'': Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]

Zusätzlich wird der Fahrweg vom Hausbachweg zum Hoteleingang und zurück berück-
sichtigt. Dabei wird auf den in /18/ genannten Schallleistungspegel für Rangiervorgänge
von Lkw abgestellt, wobei davon ausgegangen wird, dass sich ein rangierender Bus auf-
grund der Platzverhältnisse mit nur etwa 5 km/h (ca. Schrittgeschwindigkeit) bewegt:

Linienschallquelle Rangierweg Omnibus
Kürzel RO
Fahrweg 55 m Geschwindigkeit 5,0 km/h

LW LW' n TE KTE KR LW,t LW,t'
Tagzeit (6-22 Uhr) 99,0 78,2 1 86 -28,2 -- 70,8 50,0
Quellenangabe Geräusche von Speditionen, Frachtzentren und Auslieferungs-

lagern, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 1995

LW: Schallleistungspegel [dB(A)]
LW': Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
n: Anzahl der Fahrzeugbewegungen [-]
TE: Geräuscheinwirkzeit [sek]
KTE: Pegelzu-/abschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t': Zeitbezogener Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
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4.3.5 Weitere Schallquellen

Die in Kapitel 4.2 ausgegraut dargestellten – durch die Änderungen in den Vorhaben-
und Erschließungsplänen nicht beeinträchtigten – Schallquellen des Hotelbetriebs wer-
den unverändert aus der jüngsten schalltechnischen Begutachtung des Hotelbe-
triebs /31/ übernommen und gehen mit den nachfolgend aufgelisteten (längen-
/flächenbezogenen) Schallleistungspegeln in die Berechnungen ein:

Zeitbewertete Schallleistungspegel [dB(A)]
Kürzel Schallquelle Lw,t,Tag Lw,t,Nacht

AA Außenluft-Ansaugung Je 60,0
FA Fortluft-Ausblasung Je 60,0
KS Klimasplitgerät Je 54,0
TR Trafo (eingehaust) 55,0
RK Rückkühler 77,0

P1.1 Hotelparkplatz 1 68,0 --
P1.2 Hotelparkplatz 2 66,0 --
P2 Kurzzeitparkplatz 80,9 --
LZ Lieferzone 81,7 --
VP Verladepunkt 77,6 --

Zeitbewertete längenbez. Schallleistungspegel [dB(A)/m]
Kürzel Schallquelle L'w,t,Tag L'w,t,Nacht

FP1.1 Fahrweg zu P1.1 59,0 --

Zeitbewertete flächenbez. Schallleistungspegel [dB(A)/m²]
Kürzel Schallquelle L"w,t,Tag L"w,t,Nacht

W Wellnessbereich 50,1 --
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4.3.6 Spitzenpegelsituation

Für die Beurteilung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm zur Tagzeit (vgl. Kapitel 3.2)
wird im Bereich der Lieferzone eine Punktschallquelle (SP1) mit einem Schallleistungs-
pegel Lw,max = 108,0 dB(A) angesetzt, wie er gemäß /11/ bei der Betätigung einer Lkw-
Betriebsbremse auftreten kann. Zusätzlich wird ein Spitzenpegel (SP 2) LWmax = 114,0 dB(A)
berücksichtigt, wie er bei Verladevorgängen mit Paletten an Außenrampen in der vorlie-
genden Konstellation (Belieferung Vollgut, Mitnahme Leergut) gemäß /18/ ungünstigs-
tenfalls entstehen kann.

Im südlichen Bereich des Anlagengrundstücks wird zudem die beschleunigte Abfahrt
eines Omnibusses mit einer Punktschallquelle nachgebildet, der ein Schallleistungspegel
LW,max = 103,5 gemäß /12/ zugewiesen wird.

Zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm zur Nachtzeit wird im Bereich der
Ausfahrt von der Tiefgarage auf den Hausbachweg (vgl. Abbildung 13) eine Punktschall-
quelle (SP4) mit einem Schallleistungspegel Lw,max = 92,5 dB(A) angesetzt, wie er ge-
mäß /12/ bei einer beschleunigten Pkw-Abfahrt auftreten kann.

Zusätzlich wird vor dem Haupteingang eine Punktschallquelle (SP5) positioniert, der ein
maximaler Schallleistungspegel LW,max = 97,5 dB(A) zugewiesen wird, wie er gemäß der
bayerischen Parkplatzlärmstudie /12/ durch das Zuschlagen einer Pkw-Türe verursacht
werden kann.

Spitzenschallleistungspegel Lw,max dB(A)
Kürzel Punktschallquelle Tagzeit Nachtzeit

SP1 Spitzenpegel – Lkw-Betriebsbremse 108,0 --
SP2 Spitzenpegel – Verladung Palette 114,0
SP3 Spitzenpegel – Beschl. Abfahrt Omnibus 103,5
SP4 Spitzenpegel – Pkw beschleunigte Abfahrt -- 92,5
SP5 Spitzenpegel – Pkw Türenschlagen -- 97,5
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Abbildung 13: Lageplan mit Darstellung der Punktschallquellen SP 1 bis SP 5
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5 Immissionsprognose

5.1 Vorgehensweise

Die Schallausbreitungsberechnungen werden mit dem Programm "IMMI" der Firma "Wöl-
fel Engineering GmbH + Co. KG" (Version 30 [527] vom 11.11.2022) nach den Vorgaben
der DIN ISO 9613-2 /7/ über das alternative Prognoseverfahren mit mittleren A-bewer-
teten Einzahlkenngrößen (Berechnung der Dämpfungswerte im 500 Hz-Band) durch-
geführt.

Die Parameter zur Bestimmung der Luftabsorption Aatm sind auf eine Temperatur von
15 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 50 % abgestimmt. Die zur Erlangung von
Langzeitbeurteilungspegeln erforderliche meteorologische Korrektur Cmet wird über eine
im konservativen Rahmen übliche Abschätzung des Faktors C0 = 2 dB berechnet.

Der Geländeverlauf im Untersuchungsbereich wird mithilfe des vorliegenden Gelände-
modells /20/ vollständig digital nachgebildet und dient der richtlinienkonformen Berech-
nung der auf den Schallausbreitungswegen auftretenden Pegelminderungseffekte.

5.2 Abschirmung und Reflexion

Neben den Beugungskanten, die aus dem Geländemodell resultieren, fungieren – soweit
berechnungsrelevant – alle im Planungsumfeld bestehenden Gebäude sowie die
gemäß /21/ geplanten Gebäude als pegelmindernde Einzelschallschirme.

Analog zur Vorgehensweise in der bisherigen Begutachtung wird die Abschirmwirkung
der seitlichen Einhausung im Bereich der Rückkühler berücksichtigt. Die Oberkante dieser
Einhausung muss gemäß den in diesem Zusammenhang durchgeführten Vorberech-
nungen in mindestens 3,7 bzw. 2,8 Metern über Gelände zu liegen kommen:

Ortslage und Höhenentwicklung der Bestandsgebäude stammen aus einem digitalen
Gebäudemodell des Bayerischen Landesamts für Digitalisierung, Breitband und
Vermessung /20/.

An Baukörpern auftretende Immissionspegelerhöhungen durch Reflexionen erster Ord-
nung werden über eine vorsichtige Schätzung der Absorptionsverluste von 1 dB(A)
berücksichtigt, wie sie an glatten unstrukturierten Flächen zu erwarten sind.
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5.3 Berechnungsergebnisse

Unter den geschilderten Voraussetzungen lassen sich für den geplanten Hotelbetrieb an
den in Kapitel 3.3 aufgeführten Immissionsorten in der Nachbarschaft die folgenden
Beurteilungs- und Spitzenpegel prognostizieren:

Prognostizierte Beurteilungspegel Lr im Planungsumfeld [dB(A)]
Bezugszeitraum IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5.1 IO 5.2 IO 6
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 50,1 50,4 48,5 48,8 51,2 46,1 50,8
Ungünstigste volle Nachtstunde 38,2 38,4 37,7 33,4 34,6 35,3 38,4

Prognostizierte Spitzenpegel im Planungsumfeld [dB(A)]
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5.1 IO 5.2 IO 6
SP 1 – Betriebsbremse Lkw 36,0 35,3 36,6 71,4 79,0 73,7 42,3
SP 2 – Verladung Paletten 39,9 40,1 43,5 79,7 79,5 67,0 42,9
SP 3 – Beschl. Abfahrt Bus 74,7 71,1 60,6 33,7 32,6 36,9 67.5
Nachtzeit 22:00 bis 6:00 Uhr) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5.1 IO 5.2 IO 6
SP 4 – Beschl. Abfahrt Pkw 64,2 60,5 49,4 22,4 21,4 25,8 56,1
SP 5 – Türenschlagen Pkw 62,2 64,7 44,7 25,8 30,2 30,9 63,1

IO 1 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 1", Grundstück Fl.Nr. 77; hI = 5,5 m
IO 2 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 2", Grundstück Fl.Nr. 79; hI = 5,5 m
IO 3 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 2a", Grundstück Fl.Nr. 12/5; hI ~ 5,5 m
IO 4 (SO): ........ Zukünftiges Personalwohnheim "Am Grünbühel 1", Grundstück Fl.Nr. 11/4; hI = 8,5 m
IO 5.1 (MI): ...... Wohnhaus "Kirchplatz 8", Grundstück Fl.Nr. 17; hI = 5,5 m
IO 5.2 (MI): ...... Wohnhaus "Kirchplatz 8", Grundstück Fl.Nr. 17; hI = 5,5 m
IO 6 (MI): ........ Wohnhaus "Kirchplatz 6", Grundstück Fl.Nr. 75; hI = 8,5 m

Die Teilbeiträge der Schallquellen zu den Beurteilungspegeln sind in Kapitel 10.1 aufge-
listet. Zusätzlich werden die Beurteilungspegel und exemplarisch für das 1. Obergeschoss
flächendeckend prognostiziert und als farbige Lärmbelastungskarten in Kapitel 10.2
abgebildet.
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6 Schalltechnische Beurteilung

Ziel der Begutachtung war es, die Lärmimmissionen zu ermitteln und zu beurteilen, welche
durch die im Geltungsbereich vorgesehene Anlage (hier: Hotelanlage) in der schutzbe-
dürftigen Nachbarschaft zu erwarten sind. Zu diesem Zweck wurden Lärmprognosebe-
rechnungen nach den Vorgaben der TA Lärm durchgeführt.

Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 3.1 und 3.3 stützt sich die schalltechnische
Beurteilung der Geräuschsituation am zukünftigen Personalwohnheim der Sonderge-
bietsparzelle SO 2 (hier exemplarisch: Immissionsort IO 4) auf die Voraussetzung, dass den
auf dieser Parzelle im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Hotel zur Post" situierten
schutzbedürftigen Nutzungen, der Schutzanspruch eines "Mischgebiets" (MI) nach
§ 6 BauNVO zugestanden wird.

Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass die in Kapitel 4.1 beschriebene Nutzung
Beurteilungspegel bewirken wird, welche die Immissionsrichtwerte der TA Lärm – und
damit auch die anzustrebenden Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu Teil 1 der DIN 18005
– (vgl. Kapitel 3.2 und 3.1) an allen maßgeblichen Immissionsorten in der bestehenden
schutzbedürftigen Nachbarschaft (vgl. Kapitel 3.3) sowohl zur Tag- als auch zur Nachtzeit
deutlich unterschreiten:

Beurteilungsübersicht I:
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5.1 IO 5.2 IO 6
Beurteilungspegel Lr [dB(A)] 50 50 49 49 51 46 51
Orientierungswert OW [dB(A)] 60 60 60 60 60 60 60
Unter-/Überschreitung [dB(A)] -10 -10 -11 -11 -9 -14 -9
Ungünstigste volle Nachtstunde IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5.1 IO 5.2 IO 6
Beurteilungspegel Lr [dB(A)] 38 38 38 33 35 35 38
Orientierungswert OW [dB(A)] 45 45 45 45 45 45 45
Unter-/Überschreitung [dB(A)] -7 -7 -7 -12 -10 -10 -7

IO 1 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 1", Grundstück Fl.Nr. 77; hI = 5,5 m
IO 2 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 2", Grundstück Fl.Nr. 79; hI = 5,5 m
IO 3 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 2a", Grundstück Fl.Nr. 12/5; hI ~ 5,5 m
IO 4 (SO): ........ Zukünftiges Personalwohnheim "Am Grünbühel 1", Grundstück Fl.Nr. 11/4; hI = 8,5 m
IO 5.1 (MI): ...... Wohnhaus "Kirchplatz 8", Grundstück Fl.Nr. 17; hI = 5,5 m
IO 5.2 (MI): ...... Wohnhaus "Kirchplatz 8", Grundstück Fl.Nr. 17; hI = 5,5 m
IO 6 (MI): ........ Wohnhaus "Kirchplatz 6", Grundstück Fl.Nr. 75; hI = 8,5 m

In Anbetracht der prognostizierten Orientierungs- bzw. Richtwertunterschreitungen um
mindestens 9 dB(A) zur Tagzeit ist die lärmimmissionsschutzfachliche Verträglichkeit des
Hotelbetriebs mit dem Anspruch der Nachbarschaft auf Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Geräusche tagsüber gewährleistet.

Als maßgebliche Schallquellen fungieren am zur Tagzeit maßgeblichen Immissionsort IO 5
in erster Linie die mit der Belieferung des Hotels in Verbindung stehenden Geräusch-
entwicklungen. Bei der Prognose wurde zur Sicherheit das maximal pro Tag zu
erwartende Lieferaufkommen (vgl. Kapitel 4.1) in Ansatz gebracht. Ergänzend ist dabei
zu erwähnen, dass gemäß den Angaben in Kapitel 4.1 zur allgemeinen Reduzierung der
Geräuschentwicklungen sowie zur Befriedigung des Ruhebedürfnisses der Hotelgäste,
schalltechnisch optimierte Rollcontainer mit gummierten Reifen sowie geräuscharme
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Lkw-Kühlaggregate zum Einsatz kommen werden, welche in den Prognoseberech-
nungen zur Sicherheit nicht berücksichtigt wurden.

Weiterhin kann mit Blick auf die Teilbeurteilungspegel in Kapitel 10.1 festgehalten werden,
dass selbst eine höhere Frequentierung der tagsüber genutzten Kurzzeitparkplätze oder
eine "lautere" Nutzung der Freisitzfläche keine Geräuschimmissionen zur Folge hätten,
welche im Konflikt mit dem Schutzanspruch der bestehenden Nachbarschaft stehen.

Die Berechnungsergebnisse zeigen weiterhin, dass der vorgesehene Betrieb der im
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans geplanten Hotelanlage
Beurteilungspegel bewirken wird, welche die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte der
TA Lärm an den diesbezüglich maßgeblichen Immissionsorten auch nachts um
mindestens 7 dB(A) unterschreiten. Dem Hotelbetrieb kann demnach im Kontext der
TA Lärm auch ohne explizite Betrachtung der ggf. vorherrschenden Geräusch-
vorbelastung ein lärmschutzfachlich konfliktfreier Betrieb unterstellt werden (vgl.
Kapitel 3.2).

Für die an den zur Nachtzeit maßgeblichen Immissionsorte IO 1 bis IO 3 und IO 6 prognos-
tizierten Beurteilungspegel sind insbesondere die von der Tiefgarage (einschl. Zu- und
Abfahrtsweg) sowie die von der Zufahrt zum Haupteingang hervorgerufenen Geräusche
maßgeblich, wobei in den Prognoseberechnungen von der gemäß Betreiberangaben
maximal zu erwartenden Anzahl an Fahrzeugbewegungen (vgl. Kapitel 4.1) ausge-
gangen wurde. Mit Blick auf die Gästestruktur (vgl. Kapitel 4.1) ist jedoch nicht von
vermehrten nächtlichen Anreisen und Eincheckvorgängen auszugehen, sodass die mit
der Nutzung der Stellfläche vor dem Haupteingang einhergehenden Geräuschent-
wicklungen nicht dem Regelfall entsprechen. Zudem ist anzumerken, dass die
prognostizierten Teilbeiträge der jeweiligen Fahrwege auf der "sicheren" Seite liegen, da
gemäß den Berechnungsvorgaben der Parkplatzlärmstudie eine Fahrgeschwindigkeit
von 30 km/h angesetzt wurden. Auf dem Anlagengrundstück selbst ist jedoch aufgrund
der Platzverhältnisse davon auszugehen, dass tendenziell langsamer gefahren wird,
wodurch auch niedrigere Geräuschentwicklungen (gemäß den "Vorbeifahrtpegeln
verschiedener Fahrzeuge" /13/ entspricht beispielsweise eine Reduzierung von 30 km/h
auf  20 km/h bereits einer Pegelabnahme von ca. 5 dB(A)) zu erwarten sind.

Zur zusätzlichen Absicherung der schalltechnischen Verträglichkeit wird empfohlen, die
Tiefgarage zwischen 22:00 und 6:00 Uhr durch geeignete organisatorische Maßnahmen
(z. B. Beschrankung) lediglich den Hotelgästen zugänglich zu machen.
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Eine Verletzung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm durch kurzzeitige Geräusch-
spitzen während der Tagzeit kann mit Blick auf die Berechnungsergebnisse in Kapitel 5.3
ausgeschlossen werden. Auch die möglicherweise nachts hervorgerufenen Geräusch-
spitzen wie das Zuschlagen einer Pkw-Türe vor dem Haupteingang oder die beschleu-
nigte Abfahrt eines Pkw vom Anlagengrundstück lassen keine Konflikte mit dem
Spitzenpegelkriterium der TA Lärm erwarten:

Beurteilungsübersicht II:
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5.1 IO 5.2 IO 6
Progn. Spitzenpegel Lmax [dB(A)] 64 65 49 26 30 31 63
Zulässiger Spitzenpegel [dB(A)] 65 65 65 65 65 65 65
Unter-/Überschreitung [dB(A)] -1 ±0 -16 -39 -35 -34 -2

IO 1 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 1", Grundstück Fl.Nr. 77; hI = 5,5 m
IO 2 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 2", Grundstück Fl.Nr. 79; hI = 5,5 m
IO 3 (MI): ........ Wohnhaus "Hausbachweg 2a", Grundstück Fl.Nr. 12/5; hI ~ 5,5 m
IO 4 (SO): ........ Zukünftiges Personalwohnheim "Am Grünbühel 1", Grundstück Fl.Nr. 11/4; hI = 8,5 m
IO 5.1 (MI): ...... Wohnhaus "Kirchplatz 8", Grundstück Fl.Nr. 17; hI = 5,5 m
IO 5.2 (MI): ...... Wohnhaus "Kirchplatz 8", Grundstück Fl.Nr. 17; hI = 5,5 m
IO 6 (MI): ........ Wohnhaus "Kirchplatz 6", Grundstück Fl.Nr. 75; hI = 8,5 m

Weiterhin haben die Ergebnisse der in diesem Zusammenhang überschlägig durchge-
führten Berechnungen gezeigt, dass eine Verletzung der Nr. 7.4 der TA Lärm durch den
vorhabenbezogenen Verkehrszuwachs auf den umliegenden öffentlichen Straßen
ausgeschlossen werden kann. Der gemäß den Ansätzen in Kapitel 4.3 zusätzlich auf der
Staatsstraße St 2364 bzw. der Bundesstraße B 305 zu erwartende Verkehr führt in Summe
mit dem gemäß den Verkehrszählungen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen,
Bau und Verkehr /19/ vorherrschenden Verkehrssituation zu emissionsseitigen Pegeler-
höhungen von 1 dB und weniger.

Somit ist bereits das erste der drei kumulativ zu erfüllenden Kriterien nach Nr. 7.4 der
TA Lärm zur Bewertung der planungsbedingten Zunahme des öffentlichen Verkehrslärms
nicht erfüllt, zumal hervorzuheben ist, dass sich diese Prüfung definitionsgemäß
ausschließlich auf die Situation im Jahresdurchschnitt und nicht auf einzelne Betriebstage
mit besonders hohem Fahrverkehr bezieht.

Auch für den Hausbachweg kann eine Verletzung aller drei kumulativ zu erfüllenden
Kriterien nach Nr. 7.4 der TA Lärm nach den diesbezüglich überschlägig durchgeführten
Berechnungen auch ohne detaillierte Kenntnisse über die Verkehrssituation im Bestand
ausgeschlossen werden.

Ungeachtet dessen, soll nach den Ergebnissen der diesbezüglichen Abstimmung mit
dem Auftraggeber /26/ ein Abbiegepfeil installiert werden, um den von der Tiefgarage
bzw. den Kurzzeitparkplätzen im Südwesten des Anlagengrundstücks abfließenden
Verkehr in Richtung Osten zur Staatsstraße St 2364 und zur Bundesstraße B 305 zu leiten
und so den Hausbachweg in Richtung Westen zu entlasten und die Anwohner damit
einhergehend zu schützen.
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Die vorliegende schalltechnische Begutachtung belegt somit, dass der Hotelbetrieb im
Geltungsbereich des Bebauungsplans "Hotel zur Post" /31/ der Gemeinde Reit im Winkl
nach den Maßgaben der Betriebsbeschreibung in Kapitel 4.1 – bei Beachtung und Um-
setzung der in Kapitel 7 vorgestellten (und im Vergleich zur bis dato aktuellsten Fassung
der schalltechnischen Begutachtung /31/ unveränderten) Festsetzungsvorschlägen – in
keinem grundsätzlichen Konflikt mit dem Anspruch der schutzbedürftigen Nachbarschaft
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche steht und dass auch keine unzu-
lässige Konfliktverlagerung auf ein nachgelagertes Genehmigungsverfahren vorliegt.

Mögliche schalltechnische Konflikte können im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
durch verhältnismäßige und betriebsübliche Auflagen gelöst werden, wie sie für den in
Kapitel 4.1 vorgestellten Betrieb exemplarisch in Kapitel 8 aufgeführt sind.



Projekt: RIW-5139-02 / 5139-02_E02 vom 26.05.2023 Seite 34 von 46

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
Beratende Ingenieure

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

7 Schallschutz im Bebauungsplan

7.1 Musterformulierung für die textlichen Festsetzungen

 Schutzanspruch der Nutzungen im Sondergebiet

Die Schutzbedürftigkeit aller Immissionsorte im Geltungsbereich des Bebauungsplans vor
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche wird derjenigen eines Mischgebiets nach § 6
BauNVO gleich gesetzt.

 Bauweise der Tiefgarage

Die Tiefgaragenrampe ist eingehaust zu errichten. Diese Einhausung ist nach dem diesbezüg-
lichen Stand der Technik fugendicht, witterungsbeständig und innenseitig schallabsorbierend
auszuführen. Das Garagentor sowie Regenrinnen im Bereich der Ein- und Ausfahrt der Tief-
garage sind so zu errichten, dass keine impulshaltigen Geräusche bei der Überfahrt der
Regenrinnen bzw. beim Öffnen und Schließen des Garagentors entstehen.

 Nachtnutzung der Parkplätze

Die Nutzung der oberirdischen Stellplätze ist durch geeignete organisatorische Maßnahmen
(z. B. Beschilderung und Aushänge, Anweisung an die Mitarbeiter oder sog. "Parkplatzsperren"
oder "Parkbügel") auf die Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) zu beschränken.

7.2 Musterformulierung für die Begründung

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Hotel zur Post" durch die
Gemeinde Reit im Winkl wurde durch das Sachverständigenbüro "Hoock & Partner" mit Datum
vom 26.05.2023 ein schalltechnisches Gutachten erstellt.

Dabei wurden auf Grundlage der Angaben des zukünftigen Betreibers Prognoseberechnungen
zur Ermittlung der Lärmimmissionen durchgeführt, die durch die im Baufenster SO 1
vorgesehene Hotelanlage in der schutzbedürftigen Nachbarschaft hervorgerufen werden. Die
prognostizierten Beurteilungspegel wurden mit den im Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005
genannten Orientierungswerten respektive den Immissionsrichtwerten der TA Lärm eines
Mischgebiets verglichen, um zu überprüfen, ob der Untersuchungsbereich der vorgesehenen
Nutzungsart zugeführt werden kann, ohne die Belange des Lärmimmissionsschutzes im Rahmen
der Bauleitplanung zu verletzen. Die Berechnungsergebnisse sind auf farbigen Lärmbelastungs-
karten im Anhang des schalltechnischen Gutachtens dargestellt.

Um die grundsätzliche Verträglichkeit des Betriebs der geplanten Hotelanlage mit dem Anspruch
der Nachbarschaft auf Schutz vor unzulässigen Lärmimmissionen abzusichern, wird eine dem
Stand der Lärmminderungstechnik entsprechende bauliche Ausführung der Tiefgaragenrampe
festgesetzt. Weiterhin wird eine nächtliche Nutzung der oberirdischen Stellplätze der Hotelanlage
per Festsetzung ausgeschlossen.

Auf dieser Grundlage kann der aus lärmschutzfachlicher Sicht konfliktfreie Betrieb der
Hotelanlage mit dem Schutzanspruch der Nachbarschaft auf Vollzugsebene mit verhältnis-
mäßigen und betriebsüblichen Auflagen gewährleistet werden.
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8 Anforderungen an den Betrieb der Hotelanlage

Um die in den Vorhabens- und Erschließungsplänen konkretisierte Hotelanlage ohne
Konflikte mit dem Anspruch der Nachbarschaft auf Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch anlagenbezogene Geräusche realisieren zu können, ist das Hotel
(einschließlich aller zugehörigen Betriebsbereiche) so zu planen und betreiben, dass es
die nachstehenden Anforderungen erfüllt:

1. Sämtliche Warenanlieferungen sowie die damit verbundenen Verladetätigkeiten
sind auf die Tagzeit zwischen 6:00 und 22:00 Uhr zu beschränken.

2. Die Anfahrt von Hotelgästen per Omnibus zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ist nicht
zulässig.

3. Die Öffnungszeiten des Freisitzes sind auf die Tagzeit zwischen 6:00 und 22:00 Uhr zu
beschränken.

4. Musikdarbietungen im Freien (wie z.B. auf dem Freisitz) sind nicht zulässig.

5. Der Schallleistungspegel der Rückkühlanlage darf einen Schallleistungspegel von
Lw ≤ 77 dB(A) nicht überschreiten.

6. Die Schallleistungspegel der Außenluft-Ansaugungen und Fortluft-Ausblasungen
dürfen sowohl zur Tag- als auch während der Nachtzeit einen Schallleistungspegel
von jeweils Lw ≤ 60 dB(A) nicht überschreiten.

7. Vor Aufnahme des Betriebs der Rückkühleinheit ist die in den Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplänen eingetragene Einhausung zu errichten. Lage und erforderliche Höhen-
entwicklung der Einhausung sind der folgenden Abbildung zu entnehmen. Unab-
hängig des Materials muss diese Einhausung fugendicht und witterungsbeständig
ausgeführt sein sowie im eingebauten Zustand ein bewertetes Bau-Schalldämm-Maß
Rw' ≥ 25 dB aufweisen.
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9 Zitierte Unterlagen

9.1 Literatur zum Lärmimmissionsschutz

1. VDI-Richtlinie 2571, Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976

2. Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren –
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987

3. DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, Novem-
ber 1989

4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung –
BauNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990

5. Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90

6. DIN 45645-1, Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen, Teil 1: Geräuschim-
missionen in der Nachbarschaft, Juli 1996

7. DIN ISO 9613-2 Entwurf, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren, September 1997

8. Geräusche aus "Biergärten" – Vergleich verschiedener Ansätze für Emissionsdaten,
TA Dipl.-Ing. (FH) Evi Hainz, Oktober 1997

9. Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm) vom 26.08.1998, geändert
durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

10. VDI-Richtlinie 3770 Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Sport- und Freizeit-
anlagen, April 2002

11. Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lkw auf Betriebsgeländen, Hessisches
Landesamt für Umwelt und Geologie, 2005

12. Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2007

13. "Vorbeifahrtpegel verschiedener Fahrzeuge", Bayerisches Landesamt für Umwelt,
August 2007

14. Beschluss Az. 3 S 3538/94, VGH Baden-Württemberg, 20.07.1995

15. Beschluss Az. 3 M 102/10*, OVG Greifswald, 07.07.2010

16. Beschluss Az. 4 K 718/11*, VG Freiburg, 07.06.2011

17. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15.03.1974, in der Fassung vom
13.05.2013, zuletzt geändert am 02.07.2013

18. Geräusche von Speditionen, Frachtzentren und Auslieferungslagern, Bayerisches Lan-
desamt für Umweltschutz, 16.5.1995
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9.2 Projektspezifische Unterlagen

19. Verkehrsmengen-Atlas Bayern (Straßenverkehrszählungen 2015) Oberste Baube-
hörde im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, München

20. Digitales Gelände- und Gebäudemodell für den Untersuchungsbereich, Stand:
16.09.2019, Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung,
München

21. "Hotel – Reit im Winkl", Vorentwurfsplan (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) mit
Plandatum vom 20.04.2021, Architekturbüro blocher partner, 70174 Stuttgart

22. Ortstermin mit Fotodokumentation am 15.10.2019 in Reit im Winkl, Teilnehmer:
Hr. Ripberger (Hoock&Partner Sachverständige)

23. Flächennutzungsplan der Gemeinde Reit im Winkl, erhalten per E-Mail von Aixact
Immobilien GmbH am 31.10.2019 (Fr. Kahlen)

24. Informationen zur bauplanungsrechtlichen Situation im Untersuchungsgebiet,
Telefonat vom 31.10.2019, Teilnehmer: Fr. Zaiser (Gemeinde Reit im Winkl),
Hr. Ripberger (Hoock&Partner Sachverständige)

25. Allgemeine Projektabstimmung, Telefonkonferenz vom 03.06.2020, Teilnehmer: Fr.
Kahlen, Hr. Wetzler (DAixKo RiW GmbH & Co. KG), Hr. Schweimer (Hoock & Partner
Sachverständige)

26. Zusätzliche Projektabstimmung, Telefonkonferenz vom 09.02.2021, Teilnehmer: Fr.
Kahlen, Hr. Wetzler (DAixKo RiW GmbH & Co. KG), Hr. Drax (ingeneo GmbH)
Hr. Schweimer (Hoock & Partner Sachverständige)

27. Lageplan mit Eintragung der technischen Gebäudeausrüstung, per E-Mail erhalten
am 15.03.2021, Hr. Drax (ingeneo GmbH)

28. Informationen zu den Geräuschimmissionen technischer Anlagen, E-Mail vom
15.03.2021, Hr. Drax )ingeneo GmbH)

29. Klimasplitgerät "PUMY-P112VKM", Technisches Datenblatt

30. BayernAtlas, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, online
abgerufen am 08.04.2021, www.geoportal.bayern.de/bayernatlas

31. "Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hotel zur Post" der Gemeinde Reit im Winkl",
Schalltechnisches Gutachten Projekt-Nr. RIW-5139-01 / 5139-01_E05 vom 19.04.2021,
Hoock & Partner Sachverständige, 84028 Landshut

32. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hotel zur Post" der Gemeinde Reit im Winkl
vom 10.01.2022

33. Ferienhotel "Alte Post" Reit im Winkl – Zusammenfassung und Übersicht planerischer
Anpassung vom 10.02.2023, Derichs u Konertz Projektmanagement, 52066 Aachen

34. Fernmündliche Informationen zur Aktualität der bisherigen Betriebsbeschreibung der
Hotelanlage, Telefonat vom 05.04.2023, Teilnehmer: Hr. Wetzler (DAixKo RiW GmbH &
Co. KG), Hr. Schweimer (Hoock & Partner Sachverständige)

35. "Posthotel by Odyssey", Planunterlagen (Grundrisse, Außenanlagen, Kfz-Stellplatz-
plan) vom 20.04.2023, Architekturbüro blocher partner, 70174 Stuttgart

http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas
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10 Anhang

10.1 Teilbeurteilungspegel

IO1 (MI) 1 SO 1 - Hotelanlage
x = 760363,87 m y = 5286333,69 m z = 699,79 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

P2 - Parkplatz 2 47,1 47,1

FT - Fahrweg Tiefgarage 45,0 49,2 34,5 34,5

F - Freisitzfläche 40,3 49,7 34,5

H - Haupteingang 34,8 49,8 33,9 37,2

RO - Rangieren Omnibus 33,2 49,9 37,2

TT - Tor Tiefgarage 32,9 50,0 24,2 37,5

O - Omnibuszufahrt 31,2 50,1 37,5
FH - Fahrweg
Haupteingang

30,7 50,1 29,8 38,1

FA - Fortluft Ausblasung 19,3 50,1 19,3 38,2

W - Wellnesshof 17,0 50,1 38,2

FA - Fortluft Ausblasung 13,2 50,1 13,2 38,2

AA - Ansaugung Außenluft 11,8 50,1 11,8 38,2

LZ - Lieferzone 10,5 50,1 38,2

T - Trafo 9,4 50,1 9,4 38,2

RK - Rückkühler 5,5 50,1 5,5 38,2

VP - Verladepunkt 3,5 50,1 38,2

FA - Fortluft Ausblasung 0,5 50,1 0,5 38,2

FA - Fortluft Ausblasung -5,5 50,1 -5,5 38,2

FA - Fortluft Ausblasung -5,7 50,1 -5,7 38,2
FP1.1 - Fahrweg Parkplatz
1.1

-5,9 50,1 38,2

P1.1 - Parkplatz Hotel -6,4 50,1 38,2

P1.2 - Parkplatz 1 -6,8 50,1 38,2
AA - Außenluft
Ansaugung*

-7,2 50,1 -7,2 38,2

FA - Fortluft Ausblasung -7,3 50,1 -7,3 38,2

AA - Außenluft Ansaugung -9,1 50,1 -9,1 38,2

AA - Außenluft Ansaugung -9,6 50,1 -9,6 38,2

AA - Ansaugung Außenluft -11,5 50,1 -11,5 38,2

AA - Ansaugung Außenluft -11,6 50,1 -11,6 38,2

KS - Klimasplitgerät -14,0 50,1 -14,0 38,2

KS - Klimasplitgerät -14,1 50,1 -14,1 38,2

Summe 50,1 38,2
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IO2 (MI) 1 SO 1 - Hotelanlage
x = 760352,27 m y = 5286345,27 m z = 699,79 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

P2 - Parkplatz 2 47,8 47,8

FT - Fahrweg Tiefgarage 45,1 49,6 34,6 34,6

F - Freisitzfläche 37,9 49,9 34,6

H - Haupteingang 34,5 50,1 33,6 37,2

TT - Tor Tiefgarage 33,9 50,2 25,2 37,4

RO - Rangieren Omnibus 32,3 50,2 37,4
FH - Fahrweg
Haupteingang

31,5 50,3 30,6 38,3

O - Omnibuszufahrt 30,9 50,3 38,3

W - Wellnesshof 25,6 50,4 38,3

FA - Fortluft Ausblasung 21,7 50,4 21,7 38,4

FA - Fortluft Ausblasung 17,4 50,4 17,4 38,4

AA - Ansaugung Außenluft 16,7 50,4 16,7 38,4

T - Trafo 13,3 50,4 13,3 38,4

LZ - Lieferzone 8,9 50,4 38,4

RK - Rückkühler 5,8 50,4 5,8 38,4

VP - Verladepunkt 5,0 50,4 38,4

FA - Fortluft Ausblasung 3,8 50,4 3,8 38,4

FA - Fortluft Ausblasung 1,0 50,4 1,0 38,4

FA - Fortluft Ausblasung -1,1 50,4 -1,1 38,4

P1.1 - Parkplatz Hotel -2,9 50,4 38,4

AA - Außenluft Ansaugung -3,0 50,4 -3,0 38,4
FP1.1 - Fahrweg Parkplatz
1.1

-5,2 50,4 38,4
AA - Außenluft
Ansaugung*

-7,2 50,4 -7,2 38,4

AA - Außenluft Ansaugung -7,2 50,4 -7,2 38,4

P1.2 - Parkplatz 1 -7,4 50,4 38,4

FA - Fortluft Ausblasung -10,4 50,4 -10,4 38,4

AA - Ansaugung Außenluft -12,2 50,4 -12,2 38,4

AA - Ansaugung Außenluft -12,2 50,4 -12,2 38,4

KS - Klimasplitgerät -13,9 50,4 -13,9 38,4

KS - Klimasplitgerät -14,0 50,4 -14,0 38,4

Summe 50,4 38,4
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IO3 (MI) 1 SO 1 - Hotelanlage
x = 760353,22 m y = 5286380,87 m z = 698,33 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

P2 - Parkplatz 2 45,6 45,6

FT - Fahrweg Tiefgarage 44,3 48,0 33,8 33,8

W - Wellnesshof 33,9 48,2 33,8

FA - Fortluft Ausblasung 32,1 48,3 32,1 36,0
FH - Fahrweg
Haupteingang

30,8 48,4 29,9 36,9

TT - Tor Tiefgarage 29,6 48,4 20,9 37,0

T - Trafo 26,5 48,4 26,5 37,4

F - Freisitzfläche 26,0 48,5 37,4

RO - Rangieren Omnibus 24,7 48,5 37,4

H - Haupteingang 23,9 48,5 23,0 37,6

AA - Ansaugung Außenluft 21,5 48,5 21,5 37,7

O - Omnibuszufahrt 21,2 48,5 37,7

FA - Fortluft Ausblasung 18,0 48,5 18,0 37,7

LZ - Lieferzone 10,6 48,5 37,7

RK - Rückkühler 7,6 48,5 7,6 37,7

VP - Verladepunkt 7,1 48,5 37,7

AA - Außenluft Ansaugung 2,0 48,5 2,0 37,7

P1.1 - Parkplatz Hotel 0,3 48,5 37,7

FA - Fortluft Ausblasung -2,3 48,5 -2,3 37,7
FP1.1 - Fahrweg Parkplatz
1.1

-3,1 48,5 37,7

FA - Fortluft Ausblasung -3,2 48,5 -3,2 37,7

FA - Fortluft Ausblasung -6,3 48,5 -6,3 37,7

P1.2 - Parkplatz 1 -6,7 48,5 37,7

AA - Außenluft Ansaugung -6,9 48,5 -6,9 37,7
AA - Außenluft
Ansaugung*

-7,3 48,5 -7,3 37,7

FA - Fortluft Ausblasung -10,2 48,5 -10,2 37,7

KS - Klimasplitgerät -11,3 48,5 -11,3 37,7

AA - Ansaugung Außenluft -11,3 48,5 -11,3 37,7

KS - Klimasplitgerät -11,4 48,5 -11,4 37,7

AA - Ansaugung Außenluft -11,4 48,5 -11,4 37,7

Summe 48,5 37,7
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IO4 (SO) 1 SO 1 - Hotelanlage
x = 760432,97 m y = 5286448,44 m z = 709,28 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

LZ - Lieferzone 46,6 46,6

VP - Verladepunkt 43,4 48,3

W - Wellnesshof 34,2 48,4
FP1.1 - Fahrweg Parkplatz
1.1

31,4 48,5

P1.2 - Parkplatz 1 31,1 48,6

P1.1 - Parkplatz Hotel 30,5 48,7

RK - Rückkühler 26,1 48,7 26,1 26,1

AA - Ansaugung Außenluft 25,4 48,7 25,4 28,8

AA - Ansaugung Außenluft 25,3 48,7 25,3 30,4

FA - Fortluft Ausblasung 24,1 48,8 24,1 31,3

AA - Außenluft Ansaugung 23,2 48,8 23,2 31,9

F - Freisitzfläche 23,0 48,8 31,9
AA - Außenluft
Ansaugung*

21,8 48,8 21,8 32,3

FA - Fortluft Ausblasung 21,2 48,8 21,2 32,7

FA - Fortluft Ausblasung 21,1 48,8 21,1 33,0

FA - Fortluft Ausblasung 19,1 48,8 19,1 33,1

KS - Klimasplitgerät 17,8 48,8 17,8 33,3

KS - Klimasplitgerät 17,6 48,8 17,6 33,4

P2 - Parkplatz 2 12,0 48,8 33,4

FT - Fahrweg Tiefgarage 9,4 48,8 -1,1 33,4

AA - Außenluft Ansaugung 8,2 48,8 8,2 33,4

FA - Fortluft Ausblasung 6,5 48,8 6,5 33,4

H - Haupteingang 6,1 48,8 5,2 33,4

RO - Rangieren Omnibus 3,7 48,8 33,4

O - Omnibuszufahrt 2,6 48,8 33,4
FH - Fahrweg
Haupteingang

2,3 48,8 1,4 33,4

AA - Ansaugung Außenluft -2,0 48,8 -2,0 33,4

TT - Tor Tiefgarage -3,4 48,8 -12,1 33,4

FA - Fortluft Ausblasung -6,5 48,8 -6,5 33,4

T - Trafo -12,8 48,8 -12,8 33,4

Summe 48,8 33,4
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IO 5.1 (MI) 1 SO 1 - Hotelanlage
x = 760447,05 m y = 5286421,68 m z = 703,87 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

LZ - Lieferzone 50,2 50,2

VP - Verladepunkt 42,9 51,0

P1.2 - Parkplatz 1 34,6 51,1
FP1.1 - Fahrweg Parkplatz
1.1

32,4 51,1

RK - Rückkühler 29,9 51,1 29,9 29,9

F - Freisitzfläche 26,8 51,2 29,9

FA - Fortluft Ausblasung 26,8 51,2 26,8 31,6

AA - Ansaugung Außenluft 25,6 51,2 25,6 32,6

AA - Ansaugung Außenluft 25,1 51,2 25,1 33,3
AA - Außenluft
Ansaugung*

22,9 51,2 22,9 33,7

P1.1 - Parkplatz Hotel 22,7 51,2 33,7

AA - Außenluft Ansaugung 22,4 51,2 22,4 34,0

FA - Fortluft Ausblasung 21,6 51,2 21,6 34,2

FA - Fortluft Ausblasung 21,3 51,2 21,3 34,5

FA - Fortluft Ausblasung 19,5 51,2 19,5 34,6

W - Wellnesshof 10,7 51,2 34,6

P2 - Parkplatz 2 10,2 51,2 34,6

KS - Klimasplitgerät 9,8 51,2 9,8 34,6

KS - Klimasplitgerät 9,5 51,2 9,5 34,6

FT - Fahrweg Tiefgarage 7,2 51,2 -3,3 34,6

AA - Außenluft Ansaugung 6,0 51,2 6,0 34,6

FA - Fortluft Ausblasung 4,7 51,2 4,7 34,6

H - Haupteingang 3,6 51,2 2,7 34,6

RO - Rangieren Omnibus 0,5 51,2 34,6

O - Omnibuszufahrt 0,2 51,2 34,6
FH - Fahrweg
Haupteingang

-0,1 51,2 -1,0 34,6

TT - Tor Tiefgarage -4,9 51,2 -13,6 34,6

FA - Fortluft Ausblasung -9,8 51,2 -9,8 34,6

AA - Ansaugung Außenluft -10,8 51,2 -10,8 34,6

T - Trafo -15,4 51,2 -15,4 34,6

Summe 51,2 34,6
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IO 5.2 (MI) 1 SO 1 - Hotelanlage
x = 760448,89 m y = 5286406,17 m z = 703,07 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

LZ - Lieferzone 45,1 45,1

RK - Rückkühler 33,6 45,4 33,6 33,6

F - Freisitzfläche 32,7 45,6 33,6

VP - Verladepunkt 32,1 45,8 33,6

P1.2 - Parkplatz 1 29,3 45,9 33,6
FP1.1 - Fahrweg Parkplatz
1.1

27,3 45,9 33,6
AA - Außenluft
Ansaugung*

23,4 46,0 23,4 34,0

FA - Fortluft Ausblasung 22,7 46,0 22,7 34,3

AA - Ansaugung Außenluft 21,7 46,0 21,7 34,5

AA - Ansaugung Außenluft 21,3 46,0 21,3 34,7

AA - Außenluft Ansaugung 19,9 46,0 19,9 34,9

FA - Fortluft Ausblasung 19,7 46,0 19,7 35,0

FA - Fortluft Ausblasung 19,1 46,0 19,1 35,1

FA - Fortluft Ausblasung 18,3 46,0 18,3 35,2

P1.1 - Parkplatz Hotel 18,1 46,1 35,2

KS - Klimasplitgerät 16,8 46,1 16,8 35,2

KS - Klimasplitgerät 16,2 46,1 16,2 35,3

P2 - Parkplatz 2 11,7 46,1 35,3

W - Wellnesshof 9,0 46,1 35,3

FT - Fahrweg Tiefgarage 8,2 46,1 -2,3 35,3

H - Haupteingang 5,6 46,1 4,7 35,3

RO - Rangieren Omnibus 2,5 46,1 35,3

O - Omnibuszufahrt 2,1 46,1 35,3
FH - Fahrweg
Haupteingang

1,9 46,1 1,0 35,3

AA - Außenluft Ansaugung -1,0 46,1 -1,0 35,3

TT - Tor Tiefgarage -4,5 46,1 -13,2 35,3

FA - Fortluft Ausblasung -4,7 46,1 -4,7 35,3

FA - Fortluft Ausblasung -10,1 46,1 -10,1 35,3

AA - Ansaugung Außenluft -10,2 46,1 -10,2 35,3

T - Trafo -15,4 46,1 -15,4 35,3

Summe 46,1 35,3
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IO6 (MI) 1 SO 1 - Hotelanlage
x = 760396,69 m y = 5286338,78 m z = 702,69 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

F - Freisitzfläche 48,8 48,8

P2 - Parkplatz 2 43,5 49,9

FT - Fahrweg Tiefgarage 39,7 50,3 29,2 29,2

H - Haupteingang 37,0 50,5 36,1 36,9

RO - Rangieren Omnibus 34,2 50,6 36,9
FH - Fahrweg
Haupteingang

33,6 50,7 32,7 38,3

O - Omnibuszufahrt 33,2 50,8 38,3

LZ - Lieferzone 15,0 50,8 38,3

FA - Fortluft Ausblasung 14,5 50,8 14,5 38,4

TT - Tor Tiefgarage 13,3 50,8 4,6 38,4

FA - Fortluft Ausblasung 12,9 50,8 12,9 38,4

FA - Fortluft Ausblasung 12,4 50,8 12,4 38,4

W - Wellnesshof 11,0 50,8 38,4

RK - Rückkühler 10,8 50,8 10,8 38,4

VP - Verladepunkt 7,4 50,8 38,4
AA - Außenluft
Ansaugung*

7,2 50,8 7,2 38,4

AA - Außenluft Ansaugung 7,1 50,8 7,1 38,4

FA - Fortluft Ausblasung 2,3 50,8 2,3 38,4

P1.2 - Parkplatz 1 0,3 50,8 38,4

FA - Fortluft Ausblasung -0,0 50,8 -0,0 38,4
FP1.1 - Fahrweg Parkplatz
1.1

-0,7 50,8 38,4

AA - Ansaugung Außenluft -1,9 50,8 -1,9 38,4

AA - Ansaugung Außenluft -2,1 50,8 -2,1 38,4

FA - Fortluft Ausblasung -2,6 50,8 -2,6 38,4

AA - Ansaugung Außenluft -2,9 50,8 -2,9 38,4

P1.1 - Parkplatz Hotel -5,0 50,8 38,4

KS - Klimasplitgerät -6,5 50,8 -6,5 38,4

KS - Klimasplitgerät -6,6 50,8 -6,6 38,4

T - Trafo -8,3 50,8 -8,3 38,4

AA - Außenluft Ansaugung -8,8 50,8 -8,8 38,4

Summe 50,8 38,4

10.2 Lärmbelastungskarten
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Plan 1 Prognostizierte Beurteilungspegel der Hotelanlage, Tagzeit in 5,5 m
Höhe über GOK
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Plan 2 Prognostizierte Beurteilungspegel der Hotelanlage, Nachtzeit in 5,5 m
Höhe über GOK


